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BEANTWORTUNG 
der Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann-Ewald STADLER 

und Kollegen betreffend Schwarzbeschäftigung im 

Eigenheim der Dr. Brigitte Baschny, Feldkirch 

Nr. 1561/J 

4561 IJ 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen Anfra
ge ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu Frage 1: 

Wie den anfragenden Abgeordneten' bereits bekannt ist, wurde der 

der Anfrage zugrundeliegende Sachverhalt der Vorarlberger 

Gebietskrankenkasse zwecks überprüfung zur Kenntnis gebracht. 

Weitere Veranlassungen des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales sind weder erforderlich noch möglich. 

Zu den Fragen 2-4: 

Gemäß Art. 52 B-VG bzw. § 90 GOG steht den Abgeordneten das Recht 
zu, die Mitglieder der Bundesregierung zu Gegenständen der 
Vollziehung zu befragen. 
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Meine persönliche Meinung zum Verhalten bzw. zu Aussagen anderer 

Personen ist nicht Gegenstand der Vollziehung. Eine Beantwortung 
dieser Fragen entfällt daher. 

Der Bundesminster 

L 

1394/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




